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Partner  vom  FC Ingolstadt 04

Lieferprogramm
gültig ab 1. Januar 2011

TB Geisenfeld Reisinger GmbH & Co. KG

gebaut 2009/10 auf Reisinger Kies 
mit Reisinger Transportbeton
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Projekt 2009/10:  Neubau der Fußballarena des FC Ingolstadt 04

Juli 2009

Start für die Auffüllarbeiten am Stadiongelände mit Reisinger Sand und Kies 
aus unserer Kiesgrube in Geisenfeld-Schillwitzried.

August 2009

Erste Betonlieferungen der TB Geisenfeld für die Fundamente der Südtribüne 
und Lieferungen von Filterkies 16/32 aus dem Kieswerk Feilenmoos für 
Drainageschichten des Spielfeldes.

September 2009

Beginn der Betonierarbeiten am Hauptgebäude unter Einsatz von hochqualitativen 
Transportbeton C 35/45 aus unserem Betonwerk in Geisenfeld.

Dezember 2009

Die Tribünen sind komplett fertiggestellt. Der Rohbau des Hauptgebäudes steht 
kurz vor der Fertigstellung.

Juli 2010

Fertigstellung der Innenraumarbeiten, der Flutlichtanlage und des Spielfeldes, das auf einem speziellen Sand-Humus-Gemisch der
Reisinger Kies & Beton verlegt wurde. Die feierliche Eröffnung des Audi Sportparks erfolgt am 24. Juli 2010.
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Betone für den Hochbau

 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

 Anwendungsbereiche Rezept-Nr. û / mıRezept-Nr. û / mı

C 8/10 F1 32 11 0132 01 102,50 11 0133 01 104,50

C 8/10 F1 16 11 0122 01 104,50 11 0123 01 107,00

C 12/15 F1 32 12 0132 01 103,50 12 0133 01 106,00

C 12/15 F1 16 12 0122 01 106,00 12 0123 01 108,00

C 12/15 F1 8 12 0112 01 111,50 12 0113 01 113,50

C 12/15 F3 32 12 0332 01 107,00 12 0333 01 109,00

C 12/15 F3 16 12 0322 01 109,00 12 0323 01 111,50

C 16/20 F1 16 13 0122 01 108,00 13 0123 01 110,00

C 25/30 F1 16 15 0122 01 110,00 15 0123 01 112,50

C 16/20 F3 32 13 1332 01 108,00 13 133301 111,50

C 16/20 F3 16 13 1322 01 110,50 13 1323 01 113,50

C 20/25 F3 32 14 1332 01 110,50 14 1333 01 113,50

C 20/25 F3 16 14 1322 01 112,50 14 1323 01 115,50

C 20/25 F4 8 14 1412 01 123,00 14 1413 01 126,00

schnelle                 

Festigkeitsentwicklung

kurze Ausschalfristen

sehr kühle Witterung

hohe Wärmeentwicklung

mittlere               

Festigkeitsentwicklung

normale Ausschalfristen

kühle Witterung

normale Wärmeentwicklung
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 Beton für

 unbewehrte Bauteile

 in nicht betonangreifender Umgebung

X0

 Beton für Innenbauteile

 trocken oder ständig feucht,

 Gründungsbauteile

XC1, XC2

C 25/30 F3 32 15 3332 01 114,50 15 3333 01 118,00

C 25/30 F3 16 15 3322 01 117,00 15 3323 01 120,50

C 25/30 F4 8 15 3412 01 127,50 15 3413 01 131,00

C 30/37 F3 32 16 3332 01 121,50 16 3333 01 125,00

C 30/37 F3 16 16 3322 01 123,50 16 3323 01 127,00

C 30/37 F4 8 16 3412 01 134,00 16 3413 01 137,50

C 35/45 F3 32 17 3333 01 133,00

C 35/45 F3 16 17 3323 01 135,00

C 35/45 F4 8 17 3413 01 146,00

C 25/30 F3 32 15 3332 04 119,00 15 3333 04 122,50

C 25/30 F3 16 15 3322 04 121,50 15 3323 04 125,00

C 25/30 F4 8 15 3412 04 132,50 15 3413 04 136,00

C 30/37 F3 32 16 3332 04 125,50 16 3333 04 129,00

C 30/37 F3 16 16 3322 04 128,50 16 3323 04 132,00

C 30/37 F4 8 16 3412 04 138,00 16 3413 04 141,50

1) Bei Fragen zur WU-Richtlinie beraten wir Sie gerne.

Die Anwendungsbeispiele ersetzen nicht die projektbezogene Planungslleistung und entbinden somit nicht von der Pflicht zur Prüfung der Normvorgaben für den Anwendungsfall.

 Beton für Außenbauteile

 mit direkter Beregnung und Frost,

 chem. schwach angreifende Umgebung

XC4, XF1, XA1

 WU-Beton 

 für Bauteile mit hohem 

 Wasser-Eindringwiderstand

 nach WU-Richtlinie 1),

 (Beanspruchungsklasse 1),

 chem. schwach angreifende Umgebung

XC4, XF1, XA1
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Leichtverdichtende Betone LVB F6

 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

 Anwendungsbereiche Rezept-Nr. û / mıRezept-Nr. û / mı

C 20/25 F6 16 14 1622 72 119,00 14 1623 72 122,50

C 20/25 F6 8 14 1612 72 130,00 14 1613 72 133,50

C 25/30 F6 16 15 3622 72 123,00 15 3623 72 126,00

C 25/30 F6 8 15 3612 72 133,00 15 3613 72 136,50

C 30/37 F6 16 16 3622 72 130,50 16 3623 72 134,00

C 30/37 F6 8 16 3612 72 141,00 16 3613 72 144,50

C 25/30 F6 16 15 3622 70 125,50 15 3623 70 129,00

C 25/30 F6 8 15 3612 70 135,00 15 3613 70 138,50

C 30/37 F6 16 16 3622 70 135,00 16 3623 70 138,50

C 30/37 F6 8 16 3612 70 144,00 16 3613 70 147,00

1) Bei Fragen zur WU-Richtlinie beraten wir Sie gerne.

Die Anwendungsbeispiele ersetzen nicht die projektbezogene Planungslleistung und entbinden somit nicht von der Pflicht zur Prüfung der Normvorgaben für den Anwendungsfall.

 LVB F6 außen

 für Außenbauteile
XC4, XF1, XA1

 LVB F6 WU

 für Bauteile mit hohem

 Wasser-Eindringwiderstand,

 nach WU-Richtlinie 1)

XC4, XF1, XA1

 LVB F6 innen

 für Innenbauteile
XC1, XC2

schnelle                 

Festigkeitsentwicklung

kurze Ausschalfristen

sehr kühle Witterung

hohe Wärmeentwicklung

mittlere               

Festigkeitsentwicklung

normale Ausschalfristen

kühle Witterung

normale Wärmeentwicklung
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Betone für die Landwirtschaft

 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

 Anwendungsbereiche Rezept-Nr. û / mıRezept-Nr. û / mı

C 25/30 F3 32 15 3332 75 119,00 15 3333 75 122,50

C 25/30 F3 16 15 3322 75 121,50 15 3323 75 125,00

C 25/30 F3 32 15 4332 75 132,50 15 4333 75 136,00

C 25/30 F3 16 15 4322 75 135,00 15 4323 75 138,50

C 35/45 F3 32 17 7333 75 139,00

C 35/45 F3 16 17 7323 75 141,50

C 30/37 F3 32 16 6332 75 139,00 16 6333 75 142,50

C 30/37 F3 16 16 6322 75 141,50 16 6323 75 145,00

C 35/45 F3 32 17 8333 75 144,50

C 35/45 F3 16 17 8323 75 147,00

1) Für XM2 ist zusätzlich eine bauseitige Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich (z.B. Flügelglätten).
3) Die Expositionsklasse XA3 erfordert eine bauseitige Schutzmaßnahme für den Beton.

Die Anwendungsbeispiele ersetzen nicht die projektbezogene Planungslleistung und entbinden somit nicht von der Pflicht zur Prüfung der Normvorgaben für den Anwendungsfall.

 Futtertische

 innen, mit Einwirkung von Gärsäuren

XC4, XF1, XM1,

XA33)

Gärfutter-Fahrsilos
XC4, XM21),

XA33), XF4(LP)

XC4, XA1,

XF3(LP)

XC4, XF3, XA1

 Güllehochbehälter

 im Freien

Güllekeller und Güllekanäle XC4, XF1, XA1

Expositions-

klassen

mittlere               

Festigkeitsentwicklung

normale Ausschalfristen

kühle Witterung

normale Wärmeentwicklung

schnelle                 

Festigkeitsentwicklung

kurze Ausschalfristen

sehr kühle Witterung

hohe Wärmeentwicklung
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Betone für die Industrie

 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

 Anwendungsbereiche Rezept-Nr. û / mıRezept-Nr. û / mı

C 25/30 F4 32 15 3432 12 125,00 15 3433 12 128,50

C 25/30 F4 16 15 3422 12 127,00 15 3423 12 130,50

C 30/37 F3 32 16 5332 10 128,50 16 5333 10 132,00

C 30/37 F3 16 16 5322 10 130,50 16 5323 10 134,00

C 30/37 F4 32 16 5432 12 135,00 16 5433 12 138,50

C 30/37 F4 16 16 5422 12 137,00 16 5423 12 140,50

C 30/37 F3 32 16 5332 01 128,50 16 5333 01 132,00

C 30/37 F3 16 16 5322 01 130,50 16 5323 01 134,00

C 30/37 F4 8 16 5312 01 141,00 16 5313 01 144,50

C 35/45 F3 32 17 5333 01 136,00

C 35/45 F3 16 17 5323 01 138,00

C 30/37 F3 32 16 6332 01 139,00 16 6333 01 142,00

C 30/37 F3 16 16 6322 01 141,50 16 6323 01 145,00

C 30/37 F4 8 16 6312 01 148,00 16 6313 01 151,50

C 35/45 F3 32 17 8333 01 144,50

C 35/45 F3 16 17 8323 01 147,00

C 30/37 F3 32 16 4332 01 136,50 16 4333 01 140,00

C 30/37 F3 16 16 4322 01 139,50 16 4323 01 143,00

C 35/45 F3 32 17 7333 01 141,00

C 35/45 F3 16 17 7323 01 144,00

 Bauteile mit Chlorideinwirkung

 chem. mäßig angreifende Umgebung

 im Grundwasserbereich

 max. Sulfatangriff Ò 1.500 mg/l

XA2, XD2, 

XF2(LP), XF3

XC4, XA2, XD2, 

XF2, XF3

Expositions-

klassen

mittlere               

Festigkeitsentwicklung

normale Ausschalfristen

kühle Witterung

normale Wärmeentwicklung

schnelle                 

Festigkeitsentwicklung

kurze Ausschalfristen

sehr kühle Witterung

hohe Wärmeentwicklung

 Bauteile mit Chlorideinwirkung

 horizontale Bauteile,

 offene Parkdecks, Rampen

XD32), XM21), 

XF4(LP)

 Bauteile mit Chlorideinwirkung

 Tiefgaragen, geschlossene Parkdecks

XD32), XM21), 

XF2, XF3

 Industrie-Hallenböden

 für Gabelstapler: XM2 1)

 Bauteile mit Chlorideinwirkung

 Verkehrsflächen mit Sprühnebel,

 Einzelgaragen

XD1, XM1, XM21)

XC4, XF1, XA1

XD1, XM1, XM21)
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C 30/37 F3 32 16 6332 08 141,50 16 6333 08 145,00

C 30/37 F3 16 16 6322 08 144,50 16 6323 08 148,00

C 35/45 F3 32 17 7333 08 142,50

C 35/45 F3 16 17 7323 08 146,00

C 35/45 F3 16 17 8323 08 149,00

C 35/45 F3 8 17 8413 08 160,50

1) Für XM2 ist zusätzlich eine bauseitige Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich (z.B. Flügelglätten).
2) Minderung der Expositionsklasse XD3 möglich.
3) Die Expositionsklasse XA3 erfordert eine bauseitige Schutzmaßnahme für den Beton.

Die Anwendungsbeispiele ersetzen nicht die projektbezogene Planungslleistung und entbinden somit nicht von der Pflicht zur Prüfung der Normvorgaben für den Anwendungsfall.

XC4, XA2, XD2, 

XF2, XF3

 Flüssigkeitsdichter Beton

 nach DAfStb-Richtlinie:

 Betonbau beim Umgang mit

 wassergefährdenden Stoffen

XD32), XM1, 

XF4(LP)

XA33), XD32), XS3
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Betone für den Ingenieurbau

 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

 ZTV-ING (05/2003)

 Anwendungsbereiche Rezept-Nr. û / mıRezept-Nr. û / mı

C 25/30 F2 32 15 3232 13 120,00 15 3233 13 123,50

C 25/30 F2 16 15 3222 13 122,50 15 3223 13 126,00

C 30/37 F2 32 16 3232 13 123,50 16 3233 13 127,00

C 30/37 F2 16 16 3222 13 125,50 16 3223 13 129,00

C 30/37 F2 32 16 7232 13 133,50 16 7223 13 137,00

C 30/37 F2 16 16 7222 13 136,00 16 7223 13 139,50

C 35/45 F2 32 17 7233 13 140,00

C 35/45 F2 16 17 7223 13 142,50

C 25/30 F2 32 15 6232 14 134,50 15 6233 14 138,00

C 25/30 F2 16 15 6222 14 137,00 15 6223 14 140,50

C 30/37 F2 32 16 6232 14 140,00 16 6233 14 143,50

C 30/37 F2 16 16 6222 14 142,50 16 6223 14 146,00

C 30/37 F2 22 XF4(LP), XM31) 16 6272 10 156,50 16 6273 10 160,00

C 35/45 F3 22 XF3, XM31) 17 8373 16 163,50

 ZTV-Ing. Betone

 für Betonflächen im Spritzwasser-

 und Sprühnebelbereich

XF2, XD2, XA2

schnelle                 

Festigkeitsentwicklung

kurze Ausschalfristen

sehr kühle Witterung

hohe Wärmeentwicklung

mittlere               

Festigkeitsentwicklung

normale Ausschalfristen

kühle Witterung

normale Wärmeentwicklung
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 ZTV-Ing. Betone

 für Außenbauteile ohne

 Taumittelbeanspruchung

XC4, XF1, XA1

 ZTV-Ing. Betone

 für Kappen

 und für waagerechte Betonflächen

 mit Taumittelbeanspruchung

XC4, XA1,

XF4(LP), XD3

 ZTV-Ing. Beton-StB 01

 verschleißfester Zuschlag

 Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 / DIN-Fachbericht 129

C 25/30 F5 32 15 3532 05 125,50 15 3533 05 122,50

C 25/30 F5 16 15 3522 05 128,50 15 3523 05 125,50

C 25/30 F5 8 15 3512 05 136,00 15 3513 05 129,00

C 30/37 F5 32 16 3532 05 133,50 16 3533 05 132,00

C 30/37 F5 16 16 3522 05 136,00 16 3523 05 139,50

C 30/37 F5 8 16 3512 05 144,00 16 3513 05 147,50

C 35/45 F5 32 17 3533 05 141,00

C 35/45 F5 16 17 3523 05 144,00

1) Für XM3 ist bauseits Hartstoff aufzubringen (gem. DIN 1100).

Die Anwendungsbeispiele ersetzen nicht die projektbezogene Planungslleistung und entbinden somit nicht von der Pflicht zur Prüfung der Normvorgaben für den Anwendungsfall.

 Bohrpfahlbeton
 chem. schwach angreifende Umgebung

 Festigkeitsentwicklung 56 Tage

XC4, XF1, XA1
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Spezialbetone

 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

 Anwendungsbereiche Rezept-Nr. û / mıRezept-Nr. û / mı

C 8/10 F1 16 11 0122 24 108,00 11 0123 24 111,50

C 8/10 F1 8 11 0112 24 112,50 11 0113 24 116,00

C 25/30 F3 32 15 4332 01 132,50 15 4333 01 136,00

C 25/30 F3 16 15 4322 01 135,00 15 4323 01 138,50

C 25/30 F3 32 15 3332 07 125,50 15 3333 07 129,00

C 25/30 F3 16 15 3322 07 128,50 15 3323 07 132,00

C 30/37 F3 32 16 3332 07 132,50 16 3333 07 136,00

C 30/37 F3 16 16 3322 07 135,00 16 3323 07 138,50

 Dränbeton

 für Tragschichten (geringe Festigkeit)
X0

 LP-Beton

 Frost und Tausalz ausgesetzt
XC4, XF3(LP), XA1

 Unterwasserbeton
 in chem. angreifender Umgebung

 Einbau unter Wasser

XC4, XF1, XA1

F
e

st
ig

k
e

its
k
la

ss
e

K
o

n
si

st
e

n
z

G
rö

ß
tk

o
rn

 [
m

m
]

Expositions-

klassen

mittlere               

Festigkeitsentwicklung

normale Ausschalfristen

kühle Witterung

normale Wärmeentwicklung

schnelle                 

Festigkeitsentwicklung

kurze Ausschalfristen

sehr kühle Witterung

hohe Wärmeentwicklung

Spezialbaustoffe
Festigkeit Konsistenz Rezept-Nr. û / mı

CT-C25 F3 73 4312 01 134,50

CT-C35 F3 75 5312 01 139,00

CT-C40 F2 76 5213 01 158,00

Rezept-Nr. û / mı

90 9299 01 119,00

90 9399 01 126,50

92 9399 01 208,00

92 9299 01 221,50

 Miete Mörtelkübel (Wanne 200 l) pro Tag 10,00

 Mörtelkübel beschädigt oder nicht zurückgegeben pro Tag 93,50

Konsistenz Rezept-Nr. û / mı

F1 97 3001 01 132,50

F1 97 4001 01 143,50

F1 97 5001 01 156,50

F1 97 6001 01 169,50

Die Anwendungsbeispiele ersetzen nicht die projektbezogene Planungslleistung und entbinden somit nicht von der Pflicht zur Prüfung der Normvorgaben für den Anwendungsfall.

F5

F6

 Sandmischung SSM 0-4

4

4

4

4

300 kg/m³

400 kg/m³

500 kg/m³

600 kg/m³

 Normalmauermörtel

 Leichtmauermörtel

Biegezug

F5

 Zementestrich
 nach DIN EN 13813

Größtkorn [mm]Zementgehalt

Mörtelgruppe

M5 - NM II a

M10 - NM III

M5 - LM 36

M5 - LM 21

Größtkorn [mm]

8

8

8
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Sonderleistungen Beton
Nr

 Zusatzmittel

12

13

15

16

153

 Zeitabhängige Aufschläge (Regelarbeitszeiten: Mo - Fr, 6:00 - 18:00 Uhr)

40

41

42

51

43

 Entladezeitüberschreitungen (Die im Preis enthaltene Entladezeit beträgt 6 min./m³)

44

 Heizzuschläge gemäß DIN EN 206-1

52

193

 Sonstige

60

57

65

67  Entsorgung von Restmengen

73  Mörtelkübel beschädigt oder nicht zurückgegeben

108  Miete Mörtelkübel (Wanne 200 l)

114

 Bezeichnung

je m³

je m³

 Konsistenzerhöhung durch Fließmittel 1 Stufe

 Konsistenzerhöhung durch Fließmittel 2 Stufen

 Verlängerte Verartbeitbarkeit bis 5 Stunden

 Verlängerte Verartbeitbarkeit bis 7 Stunden

je m³ 6,50

Einheit Preis in û

je m³

je m³

10,00

6,00

9,50

7,00

 Für darüber hinausgehende Entladezeiten berechnen wir je 15 min. 20,00

 Werktagseinsatz von 18:00 - 22:00 Uhr je m³ 7,50

 Estrichzusatz 

 Werktagseinsatz von 22:00 - 6:00 Uhr je m³ 11,00

 Samstagseinastz von 6:00 - 12:00 Uhr je m³ 9,00

 Samstagseinastz ab 12:00 Uhr je m³ 13,00

 Sonn- und Feiertagseinsatz: nach Vereinbarung, soweit gesetzlich möglich je m³ ---

 Mindermengenzuschlag für die an 4,0 m³ fehlende Menge Beton je m³ 17,00

 Mindermengenzuschlag für Mörtellieferungen unter 1,0 m³ pauschal

 Heizzuschlag für erwärmte  Zuschlagstoffe auf Kundenwunsch je to 2,50

 Heizzuschlag für erwärmten Beton bei < 0°C um 7:00 Uhr im Werk Geisenfeld je m³ 5,50

50,00

 Leihgebühr für Rüttler pro Tag 25,00

je m³

je Stück

pro Tag

44,00

93,50

10,00

 Nachlass bei Selbstabholung ab Werk je m³ 9,00

Herstellung und Qualität :

Die Herstellung und Lieferung des Betons
erfolgt nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 in
der jeweils gültigen Fassung,unter ständiger
Eigenüberwachung gemäß den Vorgaben
unserer Qualitätssicherung.

Betonpumpen :

Bei Bedarf vermitteln wir moderne und
leistungsfähige Auslegerpumpen . Als
Pumpbeton werden vorwiegend Betone in
der Konsistenz F3 bis F6 geliefert. Für Ihren
Auftrag gelten dann die Preise und die
Geschäftsbedingungen für die Anmietung
von Beförderungsgeräten.

Überwachung :

Die Fremdüberwachung unserer Werke
erfolgt durch den Bayerischen Baustoff-
überwachungs- und Zerti fizierungsverein
- BAYBÜV - e.V.

Nachbehandlung :

Beton ist vom Verarbeiter ausreichend lange
gegen schädliche Einflüsse zu schützen.
Hinweise zur Nachbehandlung, deren
Beachtung wir dringend empfehlen, finden
Sie in dieser Preisliste sowie auf unseren
Lieferscheinen.

Entladung und Wartezeit :

Die im Preis enthaltene zulässige Entladezeit
an der Baustellebeträgt 6 min/m³ .

Abnahmeverweigerung :

Wird die Abnahme der vereinbarten
Lieferung vom Käufer unberechtigt ganz
oder teilweise verweigert, wird die bestellte
Betonmenge in vollem Umfang in
Rechnung gestellt, zuzüglich etwaiger
Folgekosten.

Gewährleistung :

Für die von uns gelieferten Baustoffe
übernehmen wir, ab der Anlieferung, eine
5-jährige Gewährleistung .

Veränderungen des gelieferten Betons sind
nicht zulässig, insbesondere durch Zugabe
von Wasser auf der Baustelle. Unseren
Fahrern ist es untersagt, dem Beton Wasser
zuzusetzen.

Wird die Wasserzugabe vom Kunden
dennoch gefordert, geschieht dies auf
Verantwortung des Abnehmers.

In diesem Falle, und wenn vom Abnehmer
nachträglich andere Stoffe (außerhalb
unserer Rezeptur) zugegeben werden,
erlischt für uns die Gewährleistung für
Qualität, Festigkeit und besondere
Eigenschaften des von uns gelieferten
Betons.

Außerdem unterliegt der veränderte Beton
auch nicht mehr der bauaufsichtlich
geforderten Überwachung . Das Über-
wachungszeichen vom Lieferschein wird
ungültig .

Auftragsabwicklung :

Betonabrufe erbitten wir möglichst 24 Stunden
vor Auslieferung, dabei benötigen wir folgende
Angaben:

Ågenaue Baustellenbezeichnung
ÅLiefertermin : Datum und Uhrzeit
ÅLieferrrythmus , nach Bedarf [m³/h]
ÅGesamtmengeund Förderart (Kran, Pumpe)
ÅBetonfestigkeits- und Expositionsklassen
Åbesondere Eigenschaften (z.B. WU)
ÅKonsistenzbereich
ÅFestigkeitsentwicklung / Zementsorte
ÅGrößtkorn des Zuschlages
ÅBetonsorten-Nummer (Rezept-Nr )

Lieferzeit :

Lieferungen erfolgen täglich von Montag bis
Freitag zwischen 6:00 und 18:00 Uhr .
Lieferungen außerhalb dieser Zeit sind
grundsätzlich möglich, machen jedoch
lohnkostenbedingte Zuschlägeerforderlich .

Preisstellung :

Unsere Preise verstehen sich für 1,00 m³
normalverdichteten Beton +/ - 3% Toleranz, bei
gut erreichbarer Abladestelle und Abnahme
von mindestens 4,00 m³ je Abruf . Alle Preise
verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer .

Im Frei-Bau-Preis sind 17,00û/m³ Frachtanteil
enthalten . Dieser ist nicht skontierbar .

Für alle Geschäftegelten unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen (sieheSeite 7).
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Nachbehandlung
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Laborleistungen und Baustoffprüfungen

Unsere nach neuestem Stand ausgerüstete Laborprüfstelle dient der Qualitätssicherung und Eigenüberwachung
unserer eigenen Produkte. Gerne bieten wir unsere Dienstleistungen und Erfahrungen auch unseren Kunden an.
Die Ausführung der Produktprüfungen werden entsprechend den aktuellen DIN/EN-Normen durchgeführt.

Unser Betonservice umfasst alle Prüfungen gemäß den gesetzlichen Beton-Prüfnormen:

Å DIN EN 12350 Pr¿fung von Frischbeton (z.B. Probekºrperherstellung, AusbreitmaÇ, LP-Gehalt)

Å DIN EN 12390 Pr¿fung von Festbeton (z.B. Ermittlung der Druckfestigkeit inkl. Pr¿fzeugnisse)

Å DIN EN 12504 Pr¿fung von Beton in Bauwerken (z.B. Bohrkernproben, R¿ckprallversuche)

Neben den Betonprüfungen werden auch sämtliche Untersuchungen an Gesteinskörnungen ausgeführt:

Å DIN EN 12620 / DIN EN 13043 Anforderungen an Gesteinskºrnungen

- Siebanalyse von Gesteinskörnungen

- Bestimmung der Eigenfeuchte

- Bestimmung der organischen Bestandteile

- Bestimmung der Schütt- und Kornrohdichte

Für Auskünfte zu unseren Labordienstleistungen oder für weitergehende Prüfungen kontaktieren Sie bitte unsere 

Laborprüfstellenleiterin, Frau Manuela Gräf, unter Tel. 0841 30187.

Gebührenkatalog für Laborleistungen :

1. Probekörperherstellung (pro Würfel) inkl. Konsistenz, Rohdichte, Temperatur und Lagerung EUR   45,00

2. Druckfestigkeitsprüfung (pro Würfel) inkl. Rohdichte und Prüfzeugnis EUR   25,00

3. Konsistenzermittlung (pro Vorgang) gem. Ausbreitmaß oder Verdichtungsmaß EUR   25,00

4. Bestimmung w/z-Wert (pro Vorgang) gem. Darrversuch EUR   40,00

5. Bestimmung LP-Gehalt (pro Vorgang) gem. Druckausgleichverfahren EUR   35,00

6. WU-Prüfung (pro Würfel) gem. Wassereindringtiefe, inkl. Prüfzeugnis EUR   40,00

7. Erstellung einer Betonrezeptur inkl. Sieblinienermittlung für Sand und Kies EUR   60,00

8. Eigenfeuchte (pro Vorgang) gem. Ofentrocknung EUR   20,00

9. Organische / abschlämmbare Teile gem. Absetzversuch oder Natronlaugeversuch EUR   25,00

- Komplettservice ÜK 2 Überwachungen inkl. Betoniertagebuch und Prüfzeugnis EUR 350,00

zzgl. An- und Abmeldung bei der TU-München EUR 180,00

- Prüfstellenleiter als Berater (pro Stunde) EUR   50,00

- Mobiles Betonlabor (pro Stunde) inkl. Laborwagen und Prüfstellenleiter EUR   70,00

- An- und Abfahrt (pro km) ab Mischanlage zur Baustelle und zurück EUR     0,50
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Sand und Kies

Preise für Gesteinskörnung (Sand & Kies) gem. DIN EN 12620, gewaschen und sortiert
ab Kieswerk Geisenfeld- Feilenmoos

Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Grundlage unserer Lieferungen von Sand & Kies sind unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise für Grubenkies und Grubensand , aus natürlichem Vorkommen in der Grube
ab Kiesgrube Geisenfeld- Schillwitzried

Sorte Körnung Großabnehmer Privatabnehmer inkl. 19,00% MwSt

gem. DIN EN 12620 ú / to  (min. 25 t)ú / to  (unter 25 t)ú / to 

Feinsand 0 - 1 mm 4,10 6,47 7,70

Natursand 0 - 2a mm 6,50 8,40 10,00

Natursand 0 - 4a mm 6,50 8,40 10,00

Estrichsand 0 - 8 mm 6,90 8,99 10,70

Betonkies 2 - 8 mm 6,20 7,98 9,50

Betonkies 4 - 8 mm 6,20 7,98 9,50

Betonkies 8 - 16 mm 6,20 7,98 9,50

Betonkies 16-32 mm 6,00 7,98 9,50

Grobkorn 32 - x mm 5,00 6,72 8,00

Betonkies 0 - 16 mm 6,90 8,99 10,70

Betonkies 0 - 32 mm 6,90 8,99 10,70

Humus 5,50 7,56 9,00

Humus gesiebt 8,50 10,50 12,50

Betonbruch 0 - 70 mm 4,50 7,98 9,50

Brechsand 0 - 2 mm 10,50 13,45 16,00

Edelsplitt 2 - 5 mm 11,00 13,45 16,00

Sorte Körnung Großabnehmer Privatabnehmer inkl. 19,00% MwSt

ú / to  (min. 25 t)ú / to  (unter 25 t)ú / to 

Frostschutzkies 0 - 32 mm 2,95 4,20 5,00

Auffüllkies 0 - 32 mm 2,60 3,36 4,00

Feinsand 0 - 1 mm 1,80 2,52 3,00

Kippgebühr (Trockenverkippung)* 3,00 ú/mį 3,50 ú/mį 4,00 ú/mį

* Wir nehmen auf Kippe ausschließlich unbedenkliches und schadstoffreines Material mit Prüfzeugnis an.

   Nur nach Besichtigung und Absprache mit der Geschäftsleitung.
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Der Einsatz von Betonpumpen setzt folgende bauseitige Leistungen voraus:

- Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort.

- Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohrleitungen. Ansonsten erfolgt Berechnung gem. Preisliste.

- Beistellung von Zementschlempe zum Anpumpen, vor allem bei Rohrverlegung.

- Möglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitungen auf der Baustelle.

ÅDie genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Stand: Januar 2011

ÅPumpleistungen sind reine Dienstleistungen und somit rein netto ohne Skontoabzug zahlbar.

ÅGrundlage unserer Dienstleistungen sind unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonpumpen mit Verteilermasten
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

für den Verkauf von Transportbeton und anderen Baustoffen

Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller Verkäufe von Transportbeton und anderen Baustoffen, nachfolgend kurz als ĂBeton/Baustoffñbezeichnet. Dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren
Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Käufer ist kein Kaufmann im Sinne des HGB. Allgemeine Einkaufsbedingungen des Käufers gelten uns gegenüber nicht.

1. Angebot

Ein Angebot ist für uns unverbindlich, falls nicht etwas anderes vereinbart worden oder die Lieferung erfolgt ist. Für die Auswahl der richtigen Sorte bzw. Angabe aller erforderlichen
Betoneigenschaftensowie der richtigen Mengen ist der Käufer verantwortlich.

2. Lieferung und Abnahme

Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle. Wird diese auf Wunsch des Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten. Wir
sind bemüht, vom Käufer gewünschte oder angegebene Leistungszeiten einzuhalten. Die Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten berechtigt den Käufer unter den gesetzlichen Voraussetzungen
zum Rücktritt vom Vertrag (§ 326 BGB). Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die
Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben; ist uns die Lieferung/Restlieferung nicht möglich, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Für
die Folgen unrichtiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Transportfahrzeug diese ohne jede Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Dies
setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, haftet der Käufer für alle daraus entstehenden
Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Das Entleeren muss unverzüglich, zügig (bei Beton: 1m³ in höchstens 6 Minuten) und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können. Ist der Käufer
Kaufmann im Sinne des HGB, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur Abnahme des Betons/Baustoffs und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt
sowie unser Lieferverzeichnis/Sortenverzeichnisdurch Unterzeichnung des Lieferscheinsals anerkannt. Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer
unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, die Verweigerung oder Verspätung beruhen auf Gründen, die wir zu vertreten haben. Mehrere Käufer
haften als Gesamtschuldner für die ordnungsgemäße Abnahme des Betons/Baustoffs und die Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle. Sämtliche
Käufer bevollmächtigen einander, in allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unsere rechtsverbindlichen Erklärungen entgegenzunehmen.

3. Gefahrübergang

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Betons/Baustoffs geht bei Lieferung nach außerhalb des Werks auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug an der
Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch, sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten Anlieferstelle zu fahren. Soweit die Herstellung von Beton/Baustoffen auf der Baustelle
abgeschlossenwird, geht die Gefahr spätestens mit Beendigung des Herstellvorgangs auf den Käufer über.

4. Gewährleistung

Wir gewährleisten, dass unsere Betone/Baustoffe nach den geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert werden und bei einer den Vorschriften entsprechenden Behandlung und
Verarbeitung die vereinbarten Festigkeitsklassenund Gütemerkmale erreichen. Der Nachweiseiner den Vorschriften entsprechenden Behandlung und Verarbeitung obliegt dem Käufer. Hat der Käufer
den gelieferten Beton/Baustoff durch Zusätzeoder in sonstiger Weise in seiner Zusammensetzungverändert oder verändern lassen, besteht kein Anspruch auf Gewährleistung, es sei denn, der Käufer
weist nach, dass die Veränderung der Zusammensetzungdes Betons/Baustoffs den Mangel nicht herbeigeführt hat. Offensichtlich mangelhafter oder falscher Beton/Baustoff, insbesondere solcher mit
fehlerhafter Konsistenz oder einer falschen Sorte, darf nicht verarbeitet werden. Mängel sind gegenüber der Geschäftsführung zu rügen. Erfolgt die Rüge mündlich oder fernmündlich, bedarf sie
schriftlicher Bestätigung. Fahrer, Laboranten und Disponenten sind zur Entgegennahme der Rüge nicht befugt. Offensichtliche Mängel, gleich welcher Art und die Lieferung einer offensichtlich
anderen als vereinbarten Beton-/Baustoffsorte oder -menge sind von Kaufleuten im Sinne des HGB sofort bei der Ablieferung des Betons/Baustoffs zu rügen; in diesem Falle hat der Käufer den
Beton/Baustoff zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet zu lassen. Beanstandete Betone/Baustoffe dürfen nicht verarbeitet werden. Nicht offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, und die
Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als vereinbarten Beton-/Baustoffsorte oder -menge sind von Kaufleuten im Sinne des HGBnach Sichtbarwerden unverzüglich zu rügen. Gleichesgilt nach
Ablauf der gesetzlichen Gewährleitungsfrist auch für Nichtkaufleute. Bei nicht form- oder nicht fristgerechter Rüge gilt der Beton/Baustoff als genehmigt. Probekörper gelten nur dann als Nachweis für
die Beton-/ Baustoffeigenschaften, wenn sie in Gegenwart eines von uns Beauftragten vorschriftsmäßig hergestellt und behandelt worden sind. Wird von dem Käufer eine Rezeptur verlangt, die von
unserem Sortenverzeichnisabweicht, beschränkt sich die Gewährleistung auf die Einhaltung der vorgegebenen Rezeptur. Wegen eines Mangels, den wir nach Abs. 1 und 4 zu vertreten haben, stehen
dem Käufer die gesetzlichen Ansprüche zu; unsere Haftung ist jedoch dem Umfang nach auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung, die mindestens Euro 2,5 Mio. beträgt,
begrenzt, sofern nicht die von uns zu vertretende Vertragsverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Die Gewährleistungsfrist für unsere Betone/Baustoffe (Verjährungsfrist nach § 438
Abs. 1 Nr. 2b BGB)beträgt 5 Jahre seit Ablieferung. Gewährleistungsansprücheeines Kaufmanns im Sinne des HGBverjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Mängelrüge durch uns.

5. Haftung aus sonstigen Gründen

Sonstige Schadenersatzansprüche des Käufers gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von
Vertragsverhandlungen, aus Verzug und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten unserer Organe, eines
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen oder durch die Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung verursacht ist. Dies gilt nicht für Ansprüche auf Ersatz
von Körper- und Gesundheitsschädensowie von Schädenan privat genutzten Sachennach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes.

6. Sicherungsrechte

Gelieferter Beton/Baustoff bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, unser Eigentum. Der Käufer darf unseren Beton/Baustoff weder verpfänden
noch sicherungsübereignen. Jedoch darf er ihn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder -verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im
voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder ein Abtretungsverbot vereinbart. Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen nach Abs. 1 Satz 1 schon jetzt alle auch künftig
entstehenden Forderungen aus Weiterverkauf, Verarbeitung oder Verwendung unseres Betons/Baustoffs im Rahmen von Bauleistungen mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unseres
Betons/Baustoffs mit Rang vor dem restlichen Teil der Forderungen ab. Für den Fall, dass der Käufer unseren Beton/Baustoff zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren oder aus unserem
Beton/Baustoff hergestellte neue Sachen verkauft oder unseren Beton/Baustoff mit einem fremden Grundstück oder einer fremden beweglichen Sache verbindet, vermengt oder vermischt und er
dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine übrigen Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt wegen der gleichen Ansprüche diese Forderung mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unseres
Betons/Baustoffs mit Rang vor dem restlichen Teil der Forderungen ab. Gleiches gilt in gleichem Umfang für seine etwaigen Rechte auf Einräumung einer Sicherungshypothek aufgrund der
Verarbeitung unseres Betons/Baustoffs wegen und in Höhe unserer gesamten offen stehenden Forderungen. Wir nehmen die Abtretungserklärungen des Käufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat
uns der Käufer diese Forderungen einzeln nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach Abs. 1 Satz 1 an uns zu
zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen von diesen Befugnissen keinen
Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene
Forderungsteile einzieht, tritt er an uns bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in Höhe dieser Forderungsteile ab. Der Anspruch auf Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt. Der
Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren. Bei laufender Rechnung gelten unsere
Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. Der Käufer hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu
benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten zu tragen. Der ĂWertunseresBetons/Baustoffsñim Sinne
dieser Ziffer 6 entspricht dem in der Rechnung ausgewiesenenKaufpreis zuzüglich 20%.

7. Preis - und Zahlungsbedingungen

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebots oder Annahme des Auftrags und seiner Ausführung unsere Selbstkosten, insbesondere für Bindemittel, Zuschlag, Zusatzstoffe, Zusatzmittel, Fracht
und/oder Löhne, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu berichtigen. Dies gilt nicht für Lieferungen an einen anderen als
einen Kaufmann im Sinne des HGB, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschlussaußerhalb von Dauerschuldverhältnissenerbracht werden sollen. Zuschläge für Leistungserschwernisse,wie
z. B. Lieferungen nicht voller Ladungen, nicht normal befahrbarer Straßen und Baustellen sowie nicht sofortiger Entladung bei Ankunft und für Lieferungen außerhalb der normalen Geschäftszeitoder
in der kalten Jahreszeit werden individuell anlässlich der Preisabsprachevereinbart. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen
schriftlicher Vereinbarung. Falls der Käufer mit der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten uns gegenüber in Verzug gerät, seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Vergleichs-
oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Käufers
eintritt, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu verweigern, weitere Lieferungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen oder nach den gesetzlichen Bestimmungen
Schadenersatzwegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Gerät der Käufer mit einer Verbindlichkeit oder einem Teil einer Verbindlichkeit in Verzug, so tritt die sofortige
Fälligkeit der restlichen Verbindlichkeit und aller sonstigen Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung ein. Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, beeinflussen seine Mängelrügen weder
Zahlungspflicht noch Fälligkeit und verzichtet er darauf, irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen. Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer Vereinbarungen
entgegengenommen. Gerät der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, berechnen wir Verzugszinsenin Höhe der uns berechneten Bankzinsen, mindestens jedoch in Höhe von 3% über
dem Leitzins der Europäischen Zentralbank sowie Ersatz unseres sonstige Verzugsschadens. Die Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchengleich welcher Art ist ausgeschlossen,es sei
denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Einem Kaufmann im Sinne des HGB gegenüber sind wir berechtigt, schon jetzt
auch bei unterschiedlicher Fälligkeit gegen solche Ansprüche aufzurechnen, die er gegen unsere Mutter-, Tochter-, Schwester- oder sonst verbundene Gesellschaftenhat. Ist der Käufer Kaufmann im
Sinne des HGBund reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird.

8. Baustoffüberwachung

UnsereBeauftragten sind berechtigt, im Rahmen unserer Qualitätsüberwachung Proben des gelieferten Betons/Baustoffs unangemeldet auf der belieferten Baustelle zu entnehmen.

9. Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheck-Klagen) mit Vollkaufleuten ist
Ingolstadt .
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

für den Verkauf von Sand & Kies und anderen Schüttgütern

Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller Verkäufe von Sand & Kies und anderen Schüttgütern, nachfolgend kurz als ĂKies/Sch¿ttg¿terñbezeichnet. Dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren
Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Käufer ist kein Kaufmann im Sinne des HGB. Allgemeine Einkaufsbedingungen des Käufers gelten uns gegenüber nicht.

1. Geltung

Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller nach dem 01.01.2002 vereinbarten Verkäufe von ungebrochenem und/oder gebrochenem Sand und Kies (im folgenden ĂWareñ). Dies gilt auch dann,
wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Käufer ist Verbraucher im Sinne von § 13 BGB. Allgemeine Einkaufsbedingungen des Käufers gelten uns
gegenüber nicht.

2. Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich, falls nicht etwas anderes vereinbart worden oder die Lieferung erfolgt ist. Für die richtige Auswahl der Kies- und Sandsorte und ïmenge ist allein der Käufer
verantwortlich

3. Lieferung und Abnahme

Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle; wird diese auf Wunsch des Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten.

Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten (Lieferfristen und ïtermine) berechtigt den Käufer unter den gesetzlichen Voraussetzungenzum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir die Nichteinhaltung zu
vertreten haben. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die
Dauer der Behinderung hinauszuschieben; soweit uns gleiche Umstände die Lieferung/Restlieferung unmöglich machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu
vertreten haben wir z.B. behördliche Eingriffe, unvorhersehbare Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, unvermeidbaren
Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen oder sonstige unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden
Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist. Wir werden bei auftretenden Liefererschwernissen/-verzögerungen den Käufer unverzüglich informieren.

Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Kies- und Sandfahrzeug diese ohne Gefahr erreichen und
wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzungnicht gegeben, so haftet der Käufer
für alle daraus entstehenden Schäden, es sei denn, der Käufer hat das Nichtvorliegen dieser Voraussetzung nicht zu vertreten; Unternehmer haften ohne Rücksicht auf ein Vertretenmüssen. Das
Entladen muss unverzüglich und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können. ïIst der Käufer Unternehmer, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur
Abnahme der Ware und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt, sowie unser Sortenverzeichnis durch Unterzeichnung des Lieferscheins als anerkannt, es sei denn, wir durften aufgrund
konkreter Umstände nicht von einer Empfangsberechtigung der unterzeichnenden Personenausgehen.

Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sein denn, er hat
die Verweigerung, Verspätung, Verzögerung oder sonstige Sachwidrigkeit der Abnahme nicht zu vertreten; Unternehmer haften im Fall der Abholung im Werk ohne Rücksicht auf ein
Vertretenmüssen. Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldnerfür ordnungsmäßige Abnahme der Ware und Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle.

4. Gefahrübergang

Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an einen anderen Ort als den Erfüllungsort versandt und ist der Käufer Unternehmer, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt, bei Transport mittels fremder wie unserer eigenen Fahrzeuge in dem
Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem die Ware an den Versandbeauftragten ausgeliefert ist, spätestens jedoch mit Verlassendes Werkes.

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht bei Abholung im Werk in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem das Fahrzeug das Werksgelände
verlässt. Bei Lieferung nach außerhalb des Werkes geht diese Gefahr auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch, sobald es die öffentliche
Straßeverlässt, um zur vereinbarten Anlieferstelle zu fahren.

5. Mängelansprüche

Die Haftung für Mängel entfällt gegenüber Unternehmern, wenn der Käufer oder die nach Ziff. 3.3 zur Abnahme als bevollmächtigt geltende Person unsere Ware mit Sand und Kies anderer
Lieferanten oder mit anderen Baustoffen vermengt oder verändert oder vermengen oder verändern lässt, es sei denn, der Käufer weist nach, dass die Vermengung oder Veränderung den Mangel
nicht herbeigeführt hat.

Offensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von Unternehmern unverzüglich bei Abnahme der Ware zu rügen. In diesem Fall hat der Käufer die Ware zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet
zu lassen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von Unternehmern unverzüglich nach deren Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf eines Jahres ab Ablieferung, zu rügen; dies gilt
nicht für Mängel, für die § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGBgilt. Mündliche oder fernmündliche Rügen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei nicht form- und/oder fristgerechter Rüge gilt die Ware als
genehmigt.Proben gelten nur dann als Beweismittel, wenn sie in Gegenwart eines von uns besonders Beauftragten vorschriftsmäßig entnommen und behandelt worden sind. Wir werden unverzüglich
nach einem entsprechenden Verlangen des Käufers einen solchen Beauftragten zur Probenahmeentsenden.

Wegen eines Mangels kann der Käufer zunächst Nacherfüllung verlangen. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir Nacherfüllung nur in Form der Lieferung einer mangelfreien Sache. Ein Fehlschlagen
der Nacherfüllung berechtigt den Käufer nach seiner Wahl zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag. Für Schadensersatzansprüchegelten die Bestimmungen unter Ziff. 6.

Mängelansprüche eines Unternehmers verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware; dies gilt nicht für Mängelansprüche gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB. Auf Schadensersatz gerichtete
Mängelansprüche außer denjenigen nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGBverjähren ein Jahr ab Ablieferung, es sei denn, dass der Schaden auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung von
uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruht, dass der Schaden in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit liegt, oder dass wir den Mangel arglistig
verschwiegen haben.

6. Schadenersatzansprüche

Schadensersatzansprüchedes Käufers, insbesondere wegen Verletzung einer Vertragspflicht, aus Verschulden anlässlich von Vertragsverhandlungen und aus außervertraglicher Haftung, sind
ausgeschlossen,soweit der Schadennicht auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruht oder nicht durch die
Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung oder nicht durch einen von uns arglistig verschwiegenen Mangel verursacht ist oder nicht in der Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit liegt.

Bei Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung haften wir nicht für bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbare Schäden. Eine Haftung gemäß dem
Produkthaftungsgesetzbleibt hiervon unberührt.

7. Sicherungsrechte

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung unserer Kaufpreisforderungen samt aller diesbezüglichen Nebenforderungen (z.B. Wechselkosten, Zinsen) unser Eigentum. Ist der Käufer
Unternehmer, bleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, unser Eigentum. Der Käufer darf unsere Ware weder verpfänden
noch sicherungsübereignen. Doch darf er sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehrweiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen einenVertragspartner bereits im voraus
einem Dritten wirksam abgetreten oder mit dem Vertragspartner ein Abtretungsverbot vereinbart.

Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware durch den Käufer zu einer neuen beweglichen Sacheerfolgt in unserem Auftrag mit Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wir
räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen SacheMiteigentum im Verhältnis des Wertes der neuen Sachezum Wert unserer Ware ein. Für den Fall, dass der Käufer durch Verbindung, Vermengung
oder Vermischung unserer Ware mit anderen beweglichen Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser Alleinïoder Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der
aufgezählten Forderungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unserer Ware zum Wert der anderen Sachen. Unser Miteigentum besteht bis zur vollständigen Erfüllung unserer
Forderungen fort .

Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen schon jetzt alle auch künftig entstehenden Forderungen aus einem Weiterverkauf unserer Ware mit allen Nebenrechten in Höhe
des Wertes unserer Ware mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren oder aus unserer
Ware hergestellte neue Sachen verkauft oder unsere Ware mit einem fremden Grundstück oder einer fremden beweglichen Sache verbindet, vermengt oder vermischt und er dafür eine Forderung
erwirbt, die auch seine übrigen Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen diese Forderung mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware
mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung ab. Gleiches gilt in gleichem Umfang für seine etwaigen Rechte auf Einräumung von Sicherheiten gem. §§ 648, 648 a BGB aufgrund der
Verarbeitung unserer Ware wegen und in Höhe unserer gesamten offen stehenden Forderungen. Wir nehmen die Abtretungserklärungen des Käufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der
Käufer diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche an uns zu zahlen. Wir sind
berechtigt, auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderung einzuziehen. Wir werden indes von den Befugnissen gemäß den Sätzen 4 und 5 dieses Absatzes
keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.

8. Baustoffüberwachung

Den Beauftragten des Fremdüberwachers, der Bauaufsichtsbehörde oder der Straßenbaubehörde ist das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte
Baustelle zu betreten und Proben aus der Ware zu entnehmen.

9. Gerichtsstand

Ist unser Vertragspartner Unternehmer, so ist Erfüllungsort für die Lieferung unser Lieferwerk. Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz unserer Verkaufsgesellschaft, falls wir uns einer solchen
bedienen, anderenfalls der Sitz unserer Hauptverwaltung. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten
(auch für Wechsel- und Scheckklagen)mit Kaufleuten ist der Sitz unserer Verwaltung, nach unserer Wahl auch der Sitz unseres Lieferwerkes oder unserer Verkaufsgesellschaft.
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